
Vertrag zur Einräumung von Nutzungsrechten 
 
 
 
zwischen 
 
der 
Foto Walser GmbH & Co. KG, 
Gewerbering 26, 
86666 Burgheim, 
 

- im Folgenden: Inhaberin - 
 
und 
 
 
_____________________, 
_____________________, 
 
 

- im Folgenden: Kunde - 
 
wird Folgendes vereinbart: 
 
 
1. Vertragsgegenstand 

Überlassung und Nutzungsrechte für Werbe- und Verkaufsmaßnahmen für Online – und 

Printmedien sowie Verkaufspräsenzen und Onlineshops. 

Die Inhaberin räumt ihrem Kunden an den auf der Homepage und den Katalogen der Inhaberin, 

dargestellten Bildern, Texten, Videos und Daten ein einfaches Nutzungsrecht gemäß 

§ 31 Abs. 2 UrhG ein. Die Inhaberin ist alleinige Urheberin der dargestellten Bilder, Texte und 

Videos und Daten. 

 

Das Nutzungsrecht erstreckt sich auf die Verwendung, Vervielfältigung und Verbreitung der auf 

der Homepage und den Katalogen dargestellten Bildern, Texten, Videos und Daten innerhalb 

des Vertriebssystems des Kunden. 

2. Nutzungsdauer  

 

(1) Das Nutzungsrecht beginnt mit Unterzeichnung dieses Vertrags und endet mit Beendigung 

der Geschäftsbeziehungen zwischen der Inhaberin und dem Kunden bzw. mit schriftlicher 

Mitteilung der Nutzungsuntersagung oder durch ordentliche bzw. außerordentliche Kündigung 

einer Partei.  

Eine Beendigung der Geschäftsbeziehungen liegt vor, wenn dies dem Kunden von der 

Inhaberin schriftlich mitgeteilt wird, bzw. wenn der Kunde keine Waren mehr der Inhaberin 

binnen 3 Monaten bezieht.  
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In vorgenannten Fällen fällt das Nutzungsrecht automatisch an die Inhaberin als Urheberin 

zurück. 

 

(2) Eine weitere Übertragung des Nutzungsrechts an Dritte bedarf der Zustimmung der 

Inhaberin.  

 

3. Rechte und Pflichten des Kunden  

(1) Der Kunde ist berechtigt, die unter 1. genannten und zur Verfügung gestellten Daten im 

Rahmen seiner geschäftlichen Tätigkeit und der Nutzungsdauer innerhalb seines 

Vertriebsnetzes zu verwenden, zu vervielfältigen und innerhalb zu verbreiten. 

 

(2) Der Kunde ist verpflichtet, die unter 1. genannten Daten Dritten nicht zur Verfügung zu 

stellen. Der Kunde ist verpflichtet, die unter 1. genannten Daten nach Beendigung der 

Geschäftsbeziehungen zu der Inhaberin zu vernichten und nicht weiter zu verwenden. 

 

4. Rechte und Pflichten der Inhaberin  

(1) Die Inhaberin ist berechtigt, die Nutzung jederzeit zu untersagen. 

 

(2) Die Inhaberin verpflichtet sich, dem Kunden für die Dauer der Einräumung des 

Nutzungsrechts die unter 1. genannten Daten zur Verfügung zu stellen. 

 

5. Kündigung  

(1) Das Vertragsverhältnis kann von beiden Parteien mit einer Frist von vier Wochen zum Ende 

eines Kalendermonats gekündigt werden. 

 

(2) Das Vertragsverhältnis kann von beiden Parteien aus wichtigem Grund auch ohne 

Einhaltung einer Kündigungsfrist außerordentlich fristlos gekündigt werden, wenn Tatsachen 

vorliegen, auf Grund derer dem Kündigendem unter Berücksichtigung aller Umstände des 

Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des 

Vertragsverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zur vereinbarten Beendigung 

des Vertragsverhältnisses nicht zugemutet werden kann. 

 

(3) Die Beendigung des Vertragsverhältnisses durch Kündigung bedarf zu Ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform. 
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6. Schriftform, Zugang von Erklärungen, Teilunwirksamkeit 

(1) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages 

bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für einen Verzicht auf dieses 

Schriftformerfordernis. 

 

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam bzw. 

undurchführbar sein oder ihre Wirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so wird 

hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt. Die 

Vertragsparteien verpflichten sich in diesem Fall, die unwirksame oder undurchführbare 

Bestimmung durch eine wirksame oder durchführbare zu ersetzen, die dem Vertragszweck am 

nächsten kommt. Dies gilt auch für etwaige Lücken im Vertrag. 

 

7. Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand 

(1) Dieser Vertrag unterliegt hinsichtlich seines Zustandekommens und in allen seinen 

Wirkungen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 

UN-Kaufrechts. 

(2) Als Erfüllungsort für alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen wird der Sitz 

der Inhaberin vereinbart, derzeit Gewerbering 26 in 86666 Burgheim. 

 

 

________________________    _________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift Inhaberin    Ort, Datum, Unterschrift Kunde 

 


